Unterhaltsvorschuss fir Kinder
von Alleinerziehenden

Unterhaltsvorschuss ist eine nach Alter des Kindes gestaffelte
Leistung, die alleinerziehende Eltern beziehen kénnen, wenn sie
furihr Kind keinen oder nicht regelmdRig Unterhalt erhalten. Ein
Anspruch kann ldngstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
bestehen. Das értliche Jugendamt berdt zum Unterhalt bzw. zum
Unterhaltsvorschuss. Die Beantragung des Vorschusses erfolgt
bei der Unterhaltsvorschussstelle des 6rtlichen Jugendamtes.
Unterhaltsvorschuss-Informationen des BMBFSF)

Unterhaltsanspruch wahrend Schwangerschaft/
Mutterschutz/der Erziehung bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes

Ein Unterhaltsanspruch gegeniiber dem Vater des Kindes be-
steht fir die (werdende) ledige Mutter friihestens ab dem vierten
Monat vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes. Wenn
wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstdtig-
keit nicht erwartet werden kann, besteht fiir den erziehenden
Elternteil fir mindestens drei Jahre nach der Geburt ein Unter-
haltsanspruch gegentiber dem anderen Elternteil.

Wohngeld

Wohngeld ist ein zweckgebundener Zuschuss zur Miete und
dient nicht der Sicherung des allgemeinen Lebensunterhaltes.
Wohngeld ist in der Regel fuir Studierende mit BAf6G-Bezug aus-
geschlossen. Studierende Eltern kdnnen fir sich selbst und die
weiteren Familien- bzw. Haushaltsmitglieder, die kein BAf6G
beziehen, unter engen Voraussetzungen Wohngeld beantragen.
Die Hohe des Wohngeldes hdngt von der Anzahl der Haushalts-
mitglieder, der Miethdhe und dem Einkommen des Haushaltes
ab. Der Antrag ist bei der 6rtlichen Wohngeldbehorde zu stellen.
Wohngeld-Informationen des BMBFSF)

TIPP Bei Studierenden ohne oder mit nur geringem
Einkommen kénnen sich die drtlichen Kita-Geblhren
ganz oder teilweise auf Antrag reduzieren. Bezieher*
innen von SGB Il-Leistungen, Kinderzuschlag und/oder
Wohngeld sind sogar von Kita-Gebiihren befreit.
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Studierendenwerke

Die 57 Studierendenwerke bieten eine Vielfalt an
Betreuungs- und Beratungsangeboten fiir (werdende)
studierende Eltern an:

Sie beraten zur Finanzierung des Studiums und Lebens
mit Kind.

Sie beraten zur Vereinbarkeit von Studium und Familie.
Sie betreiben rund 200 Kitas mit mehr als 9.100 Platzen.
Sie bieten flexible Kinderbetreuung in Randzeiten an.
Sie stellen familienfreundliche Wohnungen zur
Verfligung.

Sie bieten kostenloses oder vergiinstigtes Essen fir
Kinder an.

Sie halten an einigen Standorten ein BegriiRungspaket
mit Geld fiir die Baby-Erstausstattung oder einen
Notfonds fiir finanzielle Notsituationen bereit.

Sie fordern die Vernetzung studierender Eltern, u.a.
tber Elterntreffs oder durch Eltern-Kind-Sportangebote.

Familienservicestellen der
Hochschulen

In diesen Koordinations- und Anlaufstellen setzen sich
die Mitarbeitenden fiir mehr Familiengerechtigkeit in den
Hochschulen ein. Sie beraten Studierende mit Kindern zu
studienorganisatorischen Malnahmen.

Deutsches Studierendenwerk
Servicestelle Familienfreundliches Studium
www.studierendenwerke.de

Stand: Oktober 2025
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fiir Forschung, Technologie
und Raumfahrt


https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss-73558
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/weitere-leistungen/wohngeld
http://www.studierendenwerke.de

Studium mit Kind finanzieren

Um sich undihre Familie finanziell abzusichern, konnen studierende
Eltern auf eine Vielzahl unterstiitzender Leistungen zurtickgreifen,
die sich zum Teil gegenseitig bedingen oder ausschlieRen. Dabei
werden bei den einzelnen Leistungen Einkommen sowie Vermdgen
unterschiedlich berticksichtigt und vorrangige Unterhaltsanspri-
chesind zu prifen. Daher empfiehlt sich fiir Studierende vor einer
Beantragung eine Beratung durch die Studierendenwerke.

HINWEIS Aufgrund eventueller aufenthaltsrechtlicher
Konsequenzen sollten internationale Studierende vor
der Beantragung von Sozialleistungen unbedingt eine
Beratung aufsuchen.

Besonderheiten beim BAfOG

Beim BAfOG gibt es einen Kinderbetreuungszuschlag als Zuschuss
fur jedes Kind bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Beziehen
beide Eltern BAf6G, kann nur ein Elternteil den Kinderzuschlag er-
halten. Pflege- und Betreuungszeiten von eigenen Kindern bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr kénnen als Grund fiir eine BAf6G-Ver-
lingerung bei Uberschreitung der Regelstudienzeit beriicksichtigt
werden. Eine Forderung bei Ausbildungsunterbrechung wegen
Schwangerschaft ist moglich, allerdings nicht iiber das Ende des
dritten Kalendermonats hinaus. Dabei zahlt der Monat, in welchem
die Unterbrechung beginnt, nicht mit. Bei der Rickzahlung des
zinslosen Darlehensanteils (50% der BAfoG-Forderung) werden Frei-
betrage fir Kinder und Partneriinnen berticksichtigt.

Merkblatt ,Schwangerschaft und Kindererziehung“ des BMFTR
www.bafoegdigital.de

HINWEIS Zu beachten ist, dass wahrend eines Urlaubs
semesters oder im Teilzeitstudium kein Anspruch auf eine
BAfoG-Forderung besteht.

Bundesstiftung Mutter und Kind

Die Bundesstiftung ,Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen
Lebens“ hilft schwangeren Frauen in Notlagen. Finanzielle Hilfen,
beispielsweise fiir eine Baby-Erstausstattung, kénnen wahrend
der Schwangerschaftin Schwangerschaftsberatungsstellen vor Ort
beantragt werden.

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Elterngeld

Mit dem Elterngeld sollen Eltern unterstiitzt werden, die nach der
GeburtihrKind selbst betreuen und deshalb weniger oder gar nicht
arbeiten. Studierende konnen ihr Studium unvermindert fortsetzen.
Elterngeld gibt es in den Varianten Basiselterngeld, Elterngeld Plus
und Partnermonate. Studierende, die im Bemessungszeitraum kein
Erwerbseinkommen hatten, erhalten den Mindestbetrag. Beziehen
Studierende BAf6G, bleibt das Elterngeld in Hohe des Mindestbetra-
ges auf die Ausbildungsférderung anrechnungsfrei. Der Antrag ist
bei der ortlichen Elterngeldstelle zu stellen.
Elterngeld-Informationen des BMBFSF)

www.elterngeld-digital.de

Kindergeld

Kindergeld wird fir alle Kinder bis zum vollendeten 18.Lebensjahr
gezahlt; fir Kinder in Ausbildung ist es in der Regel bis zur Vollen-
dungdes 25. Lebensjahres erhéltlich. Die Beantragung erfolgt bei der
ortlichen Familienkasse der Bundesagentur fir Arbeit.
Informationen der Familienkasse

HINWEIS Kindergeld, das Studierende fir ihr Kind
erhalten, ist kein eigenes Einkommen im Sinne des BAfoG.

Kinderzuschlag (Kiz)

Den Kinderzuschlag als zusdtzliche Leistung zum Kindergeld konnen
Eltern erhalten, wenn ihr Einkommen den eigenen Lebensunterhalt
deckt, es aber nicht oder nur knapp ausreicht, um auch fiir den ge-
samten Bedarf der Familie aufzukommen. Die Beantragung erfolgt
bei der 6rtlichen Familienkasse der Bundesagentur fiir Arbeit.
KiZ-Informationen des BMBFSF)

Informationen der Familienkasse

Leistungen Bildung und Teilhabe (BuT)

BuT-Leistungen unterstiitzen Kinder und Jugendliche aus Familien,
die einen Anspruch auf SGB lI-Leistungen, Asylbewerberleistungen,
Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder Wohngeld haben. Zu den Leistun-
gen zdhlen die Pauschale fiir Schulmaterialien, die Kostentber-
nahme fir ein- oder mehrtdgige Fahrten von Kita und Schule, die
Beforderung von Schileriinnen, Lernférderung, gemeinschaftliche
Mittagsverpflegung sowie Zuschiisse zu Freizeitaktivititen wie
Mitgliedschaften im Sportverein oder in der Musikschule.
BuT-Informationen des BMBFSF)

Leistungen nach dem SGB Il - Biirgergeld

Wer in Vollzeit studiert, hatin der Regel keinen Anspruch auf exis-
tenzsichernde Leistungen nach dem SGB Il. Ein Anspruch kann
aberauf Mehrbedarf wie den fiir Schwangerschaft, den fir Allein-
erziehende oder den fur kostenaufwendige Erndhrung bestehen.
Weiterhin kann ein Antrag auf einmalige Beihilfen fiir Schwanger-
schaftsbekleidung und Baby-Erstausstattung gestellt werden.
Unabhédngig vom Studierendenstatus der Eltern kann fir das
Kind ein Anspruch auf Biirgergeld bestehen. Die Beantragung er-
folgt beim ortlichen Jobcenter.

Biirgergeld-Informationen der Bundesagentur fiir Arbeit

TIPP Wahrend eines formalen Teilzeitstudiums oder
Urlaubssemesters kdnnen Studierende einen reguldren
Anspruch auf existenzsichernde Leistungen nach dem
SGB Il haben.

Mutterschaftsgeld

Mutterschaftsgeld ist eine Ersatzleistung fir den wegfallenden
Lohn wdhrend der Mutterschutzfristen vor und nach der Geburt.
Die gesetzlichen Krankenkassen sind zustdndig, wenn die schwan-
gere Studentin ber eine Pflicht- oder freiwillige Versicherung
selbststandiges Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse ist
und sich zu Beginn der Mutterschutzfrist in einem abhdngigen
Beschdftigungsverhdltnis befindet. Schwangere Studentinnen,
die zu Beginn der Mutterschutzfrist privat oder familienversi-
chert sind und in einem Arbeitsverhdltnis stehen, erhalten ein-
malig Mutterschaftsgeld vom Bundesamt fiir Soziale Sicherung
(BAS).

Mutterschaftsgeld-Informationen des BMBFSF)
Mutterschaftsgeld-Informationen des BAS

Unterhalt fir minderjahrige Kinder

Minderjdhrige Kinder haben einen Unterhaltsanspruch gegen-
Gberihren beiden Elternteilen. Wenn das Kind (iberwiegend) nur
bei einem Elternteil lebt, kommt dieser seiner Unterhaltspflicht
zumeist durch Pflege und Erziehung nach. Der andere Elternteil
muss seinen Beitrag als Barunterhalt leisten.


https://www.bafög.de/bafoeg/de/antrag-stellen/merkblaetter/schwangerschaft-und-kindererziehung/schwangerschaft-und-kindererziehung
http://www.bafoegdigital.de
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
http://www.elterngeld-digital.de
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kinderzuschlag
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe?view=
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/finanziell-absichern
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/mutterschaftsleistungen
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/mutterschaftsgeld/ueberblick

